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Japan und die Japanesen.

i.

Staatliches und Geschichtliches.

Eine amerikanische Expedition, bestehend ans 13 bewaffneten Fahrzeiten,
darunter das Linienschiff Vermont von 96 Kanonen, einige Korvetten erster
Klasse sMops ok war), t Dampffregatten und mehrere andere Fahrzeuge, zustimmen
mit 330 Stück meist schwerem GeschO, und 4000 Mann Besamung ei»schlie»lich
700 Marinetruppeu, ist gegenwärtig unter Segel, nm von der japanischen Re¬
gierung Genugthuung für verschiedene amerikanischen Schissen widerfahrene Uulull
zu verlangen, uud einen Versuch zu machen, Zutritt iu dem seit 200 Jahren der
europäischen Civilisation verschlossenen Lande zu gewinnen. Nur die Chinesen
und die Holländer besaßen bisher das Privilegium eines, wenn auch stchr be-
schränkten Handelsverkehrs mit Japan, und die Versuche anderer Nationen,
namentlich der Russen und der Engländer, mit den Japanesen Verbindungen an¬
zuknüpfen, sind mit unbeugsamer Conscqueuz und zuweilen mit blutiger Strenge
zurückgewiesen worden. Als die Portugiesen ISjZ das Land entdeckten, fanden
sie die gastlichste Aufnahme, das Christenthum gewann durch die aufopfernden
Bemühungen der Jesuiten rasche Ausbreitung, und Japan schien bereit zu sei»,
in die Wirkungssphäre der europäischen Civilisation eiuzuieeteu, als die Jesuiten
sich unkluger Weise iu die iuuereu politischeu Händel Japans mischte», sich auf
die Seite des unterliegenden Prätendenten stellte», und in seinem Untergang sich
und die zahlreichen einheimischen Christe» verwickelten. Die Holländer, welche
die aufrührerischenChristen mit hatten besiege», bclfcu, waren die einzige» Euro¬
päer, die im Lande bleibe» durften; im Uebrigen wurden von da an die Aus¬
länder eben so streng ans Japan, wie die Japanesen von dem Auslande aus¬
geschlossen. Ward ja ein sremdes Schiff vom Sturme an die ungastliche» Küsten
Japans geworfen, so wartete der Schiffbrüchigen anstatt Hilse Einkerkerung, »nd
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trieb es die Noth in einen japauischeuHafen, so erhielt es sofort Befehl, wieder
abzureisen, und die Nichtbeachtung dieses Befehls war für die Ungehorsamen der
Tod. Eben so traf die Todesstrafe den Japanesen, der mit ihnen verkehrte; Tod
traf den Japanesen, der auf einem Versuch, sein Vaterland zu verlassen, ertappt
wurde, der, nachdem ihm das stürmische Meer in ein fremdes Land verschlagen,
wieder in seine Heimath zurückzukehren wagte. Seit 1640 besteht dieses Jnterdict,
und mit unerheblichen Ansnahmen ist es noch keiner Nation gelungen, den Bann
zu lösen. Jetzt versucht das jüngste Kind des großen germanischenVvlkcrstammes
das in Japan, was seinem ältern englischen Bruder ebenfalls durch Waffengewalt
iu China gelungen ist, und wir sind vielleicht noch Zeugen des Unterganges eines
StaatswesenS, das selbst iu dem unvollkommenenBilde, welches wir uns von
demselben machen können, uuser höchstes Interesse erregt.

Bekanntlich haben die Holländer ans Desima, einer kleinen Insel im Hafen
von Naugasaki, eine Faktorei, wo sie in strenger Absperrung nnd nitter ängst¬
licher Aufsicht ihre» Verkehr mit Japan betreiben. Den bei dieser Faktorei an¬
gestellten Aerzten verdanken wir den besten Theil unserer Nachrichten über das
Land, uud wir nennen hier den Westphalcn Dr, Kämpfer, einen scharfsichtigen
und zuverlässigen Beobachter, den Schweden Thuuberg uud vr. von Siebvld,
dessen schönes Kupferwcrk uns mit den Landschaften nnd den Bewohnern des
seltsamen Landes wahrhaft vertraut macht. Der Text ist ein wahrer Schatz vou
Materialien. Außerdem besitzen wir »och die holländischen Werke über Japan
von Döff, Meylan uud Fischer, des Russen Golvwnin Bericht über seine mehr¬
jährige Gefangenschaft bei den Japanesen, und einige aus dem Japanesischen
übersetzte Annalen. Die mit der holländischen Faktorei in Verbindung stehenden
Schriftsteller hatten natürlich von Allen die beste Gelegenheit, Beobachtungen zu
machen — theils dnrch den beständigen Verkehr mit den zahlreichenjapanesische»
Dollmetschern, die zwar eidlich verpflichtet sind, Nichts über Japan mitzutheilen,
es aber mit ihrem Eide nichts weniger als genau nehmen, theils dnrch die alle
vier Jahre stattsiudeude Reise nach Jeddo, um dem Hofe des Sjogun den her¬
kömmlichen Tribnt zu überbringen. Sie liefern uns daher anch die schätzbarsten
Beiträge zur Keuntuiß vou Japan, und mau kann sich aus ihueu ein leiblich
genaues Bild von den japanesischenZuständen machen, das wir unseren Lesern
in einer Skizze vorzulegen gedenken.

So anomal erscheinen dem Europäer das japanesische Volk und der japancsische
Staat, daß es ihm schwer wird, sich in seine Eigenthümlichkeitenhineinzufinden.
Die schroffen Gegensätze in dem Charakter des ersteren machen cS zu einem
Phänomen unter de» in Weichlichkeit oder Barbarei versunkenenübrigen Vvlks-
stämmen Asiens, ans die der Japanese anch mit der Verachtung eines Aristokraten
herabsieht. Er ist kriegerisch nnd doch nicht ervbernugösüchtig,so kriechend gehor¬
sam gegen die Obrigkeit wie ein Spießbürger von Naugting, uud doch ebenso
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rebellisch und widerspenstig wie ein Reichstädter des Mittelalters, wenn diese
Obrigkeit die ihr von tausendjährigem Herkommen gesetzten Schranken über¬
schreitet; er holt sich eine Gattin aus einem Hause, wo iu andern Ländern nur
die Verworfensten des weiblichen Geschlechts zu finden sind, aber beurtheilt eiue
Verletzung der ehelichen Treue mit der Streuge ciues Puritaners und rächt sie
mit der unerbittlichen Härte ciucS spanischen Hidalgo; er ist nicht religiös im
Herzen, aber ein genauer Beobachter aller gottcSdieustlichcu Gebräuche; gransam
im Strafen, aber als Privatmauu höchst abgeneigt, Jemandem Schmerzen zu
macheu; sauft und höflich im geselligen Verkehr, aber rachsüchtiger und nachtra¬
gender als ein Corse; höchst begierig uud sähig, seiue Kenntnisse in den Künsten
nnd Wissenschaften auszudehnen, aber principiell abgesperrt von allen Nationen,
welche ihm allein den so heiß gewünschten Unterricht ertheilen könnten.

Die Regierung ist der Theorie nach absolut, aber in der Wirklichkeit auf's
Aeußcrste beschränktdurch eifersüchtigcontrolirendc Behörden, mächtige Fcudal-
fürsten, uud eine jede Selbftthätigteit unmöglich machendesCercmouiell. An der
Spitze derselben steht nominell der Mikado, von Europäern auch zuweilen fälsch¬
lich Dairi genannt. Dairi ist der Name seines Hofes, und die Japanesen geben
dem Regenten manchmal den Titel Dairi sama, d. h. Herr des Dairi. Der
Mikado stammt direct von Ziu-ma-teu-wu, dem Gründer des Dairis oder des
Palastes der Sonnengottin, nach der japanesischen Mythe ein Sohn des letzten
irdischen Gottes der Japanesen, nach Klaproth's Vermuthung ein chinesischer
Krieger und Eroberer, der 660 vor Chr. regierte.

Mehrere Jahrhunderte lang waren die Mikados, die Kraft göttlichen und
Kraft Erbrechts regierten, despotische Herrscher; uud selbst lauge nachdem sie
aufgehört hatten, sich an die Spitze ihrer Heere zu stellen, und den gefährlichen
Hcerbefehl Söhncu und Verwandten überlassen hatten, blieb ihre Macht noch
unbeschränkt und unbestritten. Die bei den Mikados einreißende Sitte, so früh¬
zeitig abzudanken, daß ihre Söhne die Regierung noch als Kinder übernahmen,
während sie selbst als Vormund ihres Nachfolgers sortregierten, mag den ersten
Anstoß zu allmählicher Schwächung ihrer Macht gegeben haben. Endlich gegen
Mitte des 12. Jahrhunderts nach Christus dankte ein mit der Tochter eines
mächtigen Reichösürstcn vermählter Mikado zu Gunsten seines dreijährigenSohnes
ab, nnd der ehrgeizige Großvater des neuen Mikado überuahm die Regentschaft
und kerkerte den abgetretenen Herrscher ein. Darans entstand ein langer Bürger¬
krieg, in welchem Uoritomo, ein berühmter Held uud Heerführer, auf der Seite

des eingekerkerten Exmikados kämpfte, ihn befreite und den Usurpator verjagte.
Der Retter der Dynastie erhielt den Titel 8ic> cl-ü Sjossun, „Oberfeldherr gegen
die Barbaren"; und war als Stellvertreter des Sonverains 20 Jahre lang that¬
sächlich Regent des Reichs. Bei seinem Tode war seine Macht bereits so befestigt,
daß er seinen Titel, seine Wurde und seine Macht auf seinen Sohn vererben konnte.
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Eine lange Reihe von unmündigen Mikados kräftigte die Macht der Sjoguns,
und ihr Amt wurde bald so entschieden erblich, daß die Annalen des Reichs von
abdankendenSjvgunö, und von Prätendenten der Sjognnswnrde sprechen. Das
Verhältnis; zwischen dein Neichsfeldherrn nnd dem Mikado gestaltete sich ungefähr
eben so, wie das der fränkischen Hausmeier zu den Mcrvvingcrn — legitimer
Fürst war der Mikado, der anch noch das Schciurecht besaß, den Sjogun zu er¬
nennen, im Besitz aller nützlichern Negiernngsgewalt waren die Sjoguns, die
Nachkomme» Noritomo'ö. Gegen Mitte des 16. Jahrhunderts kämpften zwei
Brüder ans V^'tomo'S Geschlecht um die Würde; die Fürsten des Reichs nahmen
Partei, oder benutzten die Verwirrung, um sich unabhängig zu machen, uud ein
verheerender Bürgerkrieg wüthete durch ganz Japan. Im Verlaufe des Krieges
kamen beide Brüder nm's Leben, und die Neichöfürsteu stritten sich jetzt unterein¬
ander nm die erledigte Würde. Der mächtigste und fähigste von ihnen, Nobu-
uaga, Fürst von Owari, trug, unterstützt von einem tapfern Krieger niederer Her-
knnft, Hidejosi, den Sieg über alte Mitbewerber davon, uud der Mikado mußte
ihn iu einer Würde bestätigen, die er ihm zu versagen zn ohnmächtig war.
Hidejosi'6 Dienste wurden durch eine hohe Militairwnrde belohnt. Nach einige»
Jahren' fiel Nobnnaga durch die Hand eines ehrgeizigen Nebenbuhlers, der da¬
durch iu den Besitz der Sjegunwürde gelangte. Aber auch er kam zu einem gewalt¬
samen Eude, nnd in der nnn folgeuden allgemeinen Verwirrung bemächtigtesich
Hidejosi später Taiko sama genannt) der Macht, die er bis zu einer, bis dahin
beispiellosen Unbeschräuttheit ausdehnte. Er raubte dem Mikado die wenigen ihm
noch übrigen Reste von Rcgiernngsbesugnissen, »nd machte ihn zu einem bloßen
Schaltenkaiscr; er unterjochte die einheimischen Fürsten; er machte Korea zinsbar,
und bereitete einen Kriegszug gegen China vor, als er 1398 starb. Zu
seinein Nachfolger hatte er seinen dreijährigen Sohn Hidejvri bestimmt, uud
glaubte ihm fein Erbe am besten zu sicherm, weuu er ihm den mächtigen
Fürsten von Mstava, Jejassama, seinen vertrauten Freuud »nd Nathgeber, zum
Vormnnd, und dessen Enkelin znr Gemahlin gab. Aber anstatt wie er dem ver¬
storbenen Sjognn geschworen, den Gemahl seiner Enkelin im Besitz des Thrones
zn erhalten, strebte der ehrgeizige nnd räukevvlle Jejassama selbst nach der
Sjogunwürde, und überzog den Sohn seines Wohlthäters mit Krieg. Er endigte
mit einer vollständigen Umwälzuug, in der zum erstem Mal auch europäischeIn¬
teressen mit ins Spiel kamen. Als nämlich die Portugiesen 1563 Japan entdeckte»,
wurden sie sreuudlich aufgenommen, und durste» sich im Lande niederlassen. In
ihrem Gefolge stellten sich bald die Jesuiten ein, deren Missionsbemühnugeu von
Seiten der Behörden nicht die minbeste Behinderung, nnd bei dem Volke so
großen Anklang fanden, daß man zu Anfang deö 17. Jahrhunderts 200,000
Christen, darunter selbst hohe Würdenträger, in Japan zählte. Selbst der all¬
mächtige Sjogun Hidegosi war den Jesuiten nicht abhold, uud vo» seinem Sohue
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hofften sie sogar mit Grund, daß er sich znm Christenthum«bekehren, und dasselbe
zur Herrschaft im Lande bringen werde. Als daher Jejassama sich gegen Hidejori
empörte, traten die japanischen Christen ans die Seite des letzteren, und die
Jesuiten ermunterten sie in ihrem Widerstand. Jejassama aber trug den Sieg
davon, und als nach Hidejvri's vollständiger Niederlage die Christen die Waffen
noch nicht niederlegten, wendete sich der ganze Zorn des Usurpators gegen sie.
Ihre Verfolgung endigte erst unter seinem Nachfolgernach einem neuen Aufstand
mit dem Blntbade von Simabara 1638, der gänzlichen Ausrottung aller Christen,
der Vertreibung aller Portugiesen, nnd der gänzlichen Absperrung JapauS vom
Anslande, die seitdem StaatSgesetz ist. Nur die Holländer durften unter großen
Beschränkungenbleiben , weil ihre Artillerie den Untergang der japanischen Christen
ans Simabara entschieden hatte. Jejassama setzte als Sjogmi die Politik Taiko's
fort; er brach die Macht der einheimischen Fürsten vollständig, beraubte viele
ihrer Besitzungen und verschenkte dieselben an seine Anhänger nnd jüngeren Söhne,
und versetzte den Mikado in den Zustand vollständiger Bedeutungslosigkeit uud
Ohnmacht, der noch jetzt fortbesteht. Seine Nachkommensind gegenwärtig noch
im Besitz der Sjogunwnrde.

Wir mußten dieses Stuck japanesischer Geschichte hier einschalten, nm die
allmählige Einschränkung der Macht des Mikado und sein Verhältniß zum Sjo-
gun begreiflichzu machen.

Der Mikado, der Abkömmlingder Heldcngötter der Japanesen, die Jncar-
nativn der die Welt regierenden Sonuengöttin, würde nach japnnesischcr Staats¬
praxis sich herabwürdigen, wen» er sich uur im Mindesten um irdische Angelegen¬
heiten bekümmern wollte. Er wird daher über keine politische Maßregel zu
Rathe gezogen uud er verrichtet keiue SouverainetätShaudluug, die nicht religiöser
Art ist. Er versetzt große Mänucr nach ihrem Tode unter die Götter, aber der
Sjogun überhebt ihn der Mühe, die dieser Ehre Würdigen selbst anSznsnchcn.
Er verleiht die Aemter seines Hofes, eine echte geistliche Hierarchie, die wegen
ihres nominellen Ranges und ihrer Heiligkeit für die Fürsten des Reichs, für die
Minister des Sjvguu's und für den Sjogun selbst ein Gegenstand des Ehrgeizes
sind. Er bestimmt die Tage, an welchem gewisse bewegliche religiöse Feste gefeiert
werden sollen, nnd entscheidet streitige GlanbenSfragen, wie er z. B. durch sein
inappelables Urtheil festgestellt hat, daß die Tenfcl nicht unr von grüner, sondern
cmch von weißer, schwarzer und rother Farbe sind. Außerdem verrichtet er all¬
täglich eine RegicrungShandlnng, in der er in Folge seiner theilweisenIdentifi¬
cation mit der Souuengöttiu ebenso sehr als der Schntzgolt, wie als der
Beherrscher von Japan sich darstellt. Er sitzt alltäglich eine gewisse Anzahl
Stunden ans seinem Throne, uud zwar unbeweglich, damit er nicht etwa durch
Verwenden seines Kopfes über den Theil des Landes, wo er hinsieht oder von
dem er wegblickt, ein Unglück bringe; durch diese Uubeweglichkeiterhält er die
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Ruhe und Stabilität des ganzen Reiches ausrecht. Wenu er die erforderliche An¬
zahl von Stunden gesessen hat, überläßt er seinen Platz seiner Krone, welche
die übrigen Stunden des Tages und der Nacht als sein Stellvertreter ans dem
Throne liegen bleibt.

Die Ehren, welche dem Mikado erwiesen werden, sind ebenso außerordent¬
lich, wie seine Stellung und seine Ansprüche, nnd erinnern alle an seine halb-
göttliche Natur, wem halbgöttlich genügend einen so hohe» Grad von Göttlich¬
keit ausdrückt, daß dem Glauben der Japanesen nach sämmtliche Kamiö oder
Götter, dem Mikado jährlich einen Besuch abstatten, nnd einen Monat an seinem
Hofe verweilen. Während dieses Monats, welcher der Gottlose (im wirklichen
Sinne) heißt, besucht Niemand die Tempel, da man sie für verlassen hält. Das
ganze Ceremvniell zielt lediglich dahin, die Heiligkeit des Mikado nnbeeinträchtigt
zu erhalten. Damit sein heiliger Fnß nicht den Erdboden berührt, kann er sich
nur, auf den Schultern seiner Hofbeamten getragen, von Ort zu Ort bewegen.
Damit der Blick uuhciliger Augeu ihn uicht beflecke, verläßt er uiemals seinen
Palast, Nach den meisten Berichten werden Haar, Bart nnd Nägel nie von der
Scheere berührt, um seine heilige Person nicht zu verstümmeln,wogegen Kämpfer
behauptet, daß das Beschneiden seines Bartes und seiner Nägel, während des
Schlafes, durch fromme Gläubige stattfinden darf, welche sich auf diese Weise die
kostbaren Reliquien stehlen.

Alles was der Mikado trägt oder berührt, muß beständig ueu sein. Kein
einziges Kleidungsstückträgt er zum zweiten Mal; die Schüsseln und Teller, in
denen seine Speisen aufgetragen werden, die Becher, ans denen er trinkt, müssen
bei jeder Mahlzeit, ebenso wie die Geschirre, iu dcneu das Mahl bereitet wird,
durch neue ersetzt werden. Aber was der Mikado ablegt, kommt in keiues
Meuscheu Besitz. Was für ihn bereitet ist, selbst die Speisen, die ihm zum
Mahle dienen sollen, ist dadurch so geheiligt, daß menschliche Berührung es nicht
profanircn darf. Seine abgelegten Kleider zn tragen, von seinen Tellern zu essen,
iu seinem Geschirr Essen zu bereiten, oder selbst die Brosamen von seiner Tafel
aufzulesen, würde die Rache des Himmels auf den Gottcsschäuder hcrabrufen.
Um jeder Gefahr dieser Art vorzubeugen, wird jeder Gegenstand, der einmal auf
irgend eine Art für den Mikado verwendet worden ist, sofort zerbrochen, zerrissen
oder ans andere Weise vernichtet; seine Kleider, die von einer, jedem andern
Japanesen verbotenen Farbe sind, werden verbrannt, und ans dieser Sitte folgt
eine Eigenthümlichkeit,die sich schlecht mit der hohen Stellung des Himmelssohnes
verträgt. Der Sjvguu muß den Mikado erhalten, und da die Snbsidien aus
Jeddo (der Residenz des Sjoguns) nicht allznreichlich fließen, so hilft man sich
bei der Nothwendigkeit, Alles was der Mikado benutzt, täglich und stündlich zu
erneuern, dadnrch daß Kleidung, Geschirr, Hausrath u. s. w. vom billigsten und daher
gröbsten Stoffe ist.
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Der Mikado dankt sehr häufig ab, und ein solcher Thronwechselwird durch
das ganze Reich verkündet; regiert aber der Kaiser bis zu seinem Tode fort, so
ist die Verkündigung dieses Vorfalls keine so einfache Sache. Man verheimlicht
den Tod des Mikado ans das Sorgfältigste, bis der Erbe sicher auf dem Throne
sijzt; und dann wird der neue Mikado mit dem Zusatz proclamirt, daß fein Vor¬
gänger verschwunden ist. Das gemeine, menschlicheLoos des Sterbens kann eine
so göttliche Person nicht treffen.

Um das Aussterben des halbgöttlichen Stammes zu verhüten, hat der Mi¬
kado, der Einzige in Japan, dem Polygamie erlaubt ist, zwölf Weiber. Erwählt
sich dieselben für gewöhnlichans den Damen seines Hofes, und sie zeichnen sich
vor andern japanesischen Francn durch ihre Tracht ans. Ihre Kleider sollen so
lang und weit, und durch Gold- uud Silberstickereieuso schwer und steif sein,
daß sie sich kaum in denselben bewegen können. Die Kleider des männlichenund
weiblichen Hofstaates sind ebenso unbequem, weit und lang. Das Leben am
Dairi ist übrigens, beiläufig gesagt, sehr ruinös, denn die Gehalte, die theils
von Douuünen herrühren, theils von dem Sjogun bezahlt werden, reichen für
den zn machenden Aufwand uicht aus. Die Grvßbeamten müssen ihren Ehrgeiz,
eine der hohen Würden am Hofe zu bekleiden, meistens mit dem besten Tbeile
ihres Vermögens bezahlen, und die geringern Beamten müssen einen Nebenver¬
dienst haben, um leben zu können. Sie machen uud verkaufen Strvhkörbchc»,
lackirte Tischchen, Hufeisen uud Aehnlichcs.

Mit so niedern Beschäftigungen geben sich übrigens blvs die untern Beamten
aus Noth ab; sonst ist der Hof des Mikado gerade der Ort, wo die schönen
Wissenschaften und Künste den Hanptgegenstaud der Beschäftigungbilden, während
man am Hose von Jeddo mehr den ernstern Wissenschaften obliegt. Die be¬
rühmtesten Poeten, Geschichtöschreibcr, Moralvhilosvphen u. s. w. sind stets unter
den männlichen und weiblichen Mitgliedern des Dairis, wo sie eine Art Akademie
bilden. Die Frauen widmen sich mit Vorliebe der Musik. DaS Kalciidermacheu
war früher ebenfalls eine Obliegenheit des HofeS von Miaco, gegenwärtig aber
besorgt es ein Gelehrter der Stadt.

Daß das harmlose Treiben des Mikado und seines Hofes nicht durch die
ehrgeizige Beschäftigung mit Politik gestört werde, ist die Sorge des Großrich¬
ters, den der Sjoguu zum Aufseher über das Thun uud Treiben des Dairiö
bestellt; seine Stellung wird ihm durch die Lage seiner Wohnung, unmittelbar der
Dairipforte gegenüber, sehr erleichtert. Sein Amt ist jedoch nichts weniger als
angenehm. Die geringste Nachlässigkeitwürde ihm den Zorn des Sjvgnns zu¬
ziehen, während allzn großer Diensteifer die Unzufriedenheit des Mikado erregen
würde, bei dem er ofsiciell nur der bescheidene Repräsentant eines gehorsamen
VicekönigS ist. In beiden Fällen bleibt ihm nnr der einzige Weg des Banch-
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anfschneidens übrig, das letzte Mittel aller in Ungnade gefallenen oder mit ent¬
ehrender Strafe bedrohten vornehmen Japanesen.

Der Sjognn, der den Mikado znm Schattenkaiser gemacht hat, ist aber anch
nicht mehr der allmächtige Feldherr, dem sein Degen die factische Ausübung der
Regierungsgewalt sichert, sondern er hat sich das durch die Kraft uud Tüchtigkeit
seiner Vorgänger Eroberte allmählig wieder entschlüpfen lassen und ist gegenwärtig
wirklicher Macht fast eben so baar, dem profanen Auge des Publikums eben so
verborgen, und in ein eben so unentwirrbares Netz von Herkommen »nd Cere-
moniell verstrickt, wie sein nomineller Herr. Denn wir müssen hier bemerken,
daß den Japanese» heute noch der Mikado der einzige Kaiser ist, und daß ihnen
der Sjogun nicht als beigeordneter weltlicher Kaiser, wie man es in europäischen
Büchern ausgedrückt findet, sondern als formell uutcrgeordneter Viceregent gilt.
Er hat auch dem Mikado jährlich Hnldignng zu leiste», und zwar früher persön¬
lich, jetzt aber durch eine Deputation.

Der Sjogu» oder K»bv (wie er manchmal genamit wird) restdirt in einem
geräumigen Palaste der größte» Stadt des Reiches, Jcddo. Nur äußerst selten
verläßt er den Umkreis desselben, den» außer dcu frühern jährlichen Reisen a»
den Hof in Miacv werden anch die dem Sjvgnn obliegenden religiösen Pilger¬
fahrten durch Deputationen verrichtet. Sich mit NegierungSgcschäftc»zu befassen,
ist seines Geistes unwürdig; nnd seine Zeit soll mit solcher Kunst besetzt sein, daß
er nicht einmal die nöthige Mnse hat, sich mit den Ncichöaugelegenheitenzu be¬
schäftigen, selbst wenu die Neigung dazu vorhanden wäre.

Die Pflichten, welche daö Hofceremo»ielldem Sjogun auferlegt, — Beob¬
achtung der Etiquette, das Entgegennehmen von Huldigungen und Geschenke»
von denen, welche dazu verpflichtet sind, an gewissen, häusig wiederkehrenden Fest¬
tagen — sind so vielfach, daß sie drei Personen vollanf beschäftige» köimtcn.
Eine Anzahl von Hoficuten, welche die beständige Umgebung des Sjognns bilden,
regelt diese wichtigen Ceremonie». Damit aber kein Gefühl von der Erniedri¬
gung in Folge der thatsächlichen Bedeutungslosigkeit dieser Srellung, keine Ahnung,
baß er gleich dem Mikado, uur der Schatte» ciueS Regenten sei, in der kaiser¬
liche» Brust auskomme, oder durch einen ehrgeizige» Günstling hi»ei»gepflanzt
werde, wird der Sjogun uud sein Hof beständig von den zahllosen Spionen deö
Staatsralhs bewacht, in dessen Besitz sich gegenwärtig die wirkliche Executiv-
gcwalt befindet.

Nach Siebvld besteht dieser StaatSrath auö 13 Personen, nämlich aus fünf
Räthen der erste» Klasse, die stets Fürsten sind, und ans acht Räthen zweiter
Klasse, die ans den Reihen des Adels gewählt werden. Noch einige andere
Minister findet man genannt, sie scheinen aber nicht mit im Staatsrath zu sitze»,
nämlich die drei geistliche» Nichter, allem Anschein nach ^aien, aber mit der Rege¬
lung aller religiösen Angelegenheiten betraut, und die zwei Commissancn der aus-
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wältigen Angelegenheiten, wie eS scheint eine Art Polizeimiuistcr ganz der Natnr
der Beziehungen der Japanesen zum Anstand angemessen. Die Räthe beider
Klassen werden in der Regel ans den Familien derjenigen Fürsten nnd Adeligen
gewählt, die sich in dem die Begründung der gegenwärtige» Dynastie der Sjo-
gnns begleitendenBürgerkriege als Anhänger derselben ausgezeichnethaben. Den
Vorsitz führt ein Rath erster Klasse, der stets ciu Nachkomme Jno-Kamon-no-
Kami ist, eines Ministers, welcher den Nachkommendes ersten Usurpators einen
ausgezeichnetenDienst geleistet hat. Dieser Vorsitzende des StaatsratheS führt
den Titel Reichsstatthalter, und scheint ciue ähnliche, oder eher noch größere
Macht zu besitzen wie ein orientalischer Wessir. Alle anderen StaatSräthe nnd
jedes andere Departement der Verwaltung stehen unter ihm; ohne seine Mitmir--
fung kann nichts unternommen werden; und nach Einigen soll er für sich allein
auch die Macht besitzen, einen schlecht regierenden Sjognn ab nnd einen andern,
den gesetzlichen Erben natürlich, an dessen Stelle zn setzen; dies scheint uns
jedoch eine falsche Auffassung eines Verhältnisses zu sein, dies wir Sammlern von
staatsrechtlichenCnriositäten als eine ganz eigenthümlicheAusbildung des könig¬
lichen Veto's und der Ministcrverantwortlichkeitempfehlen können.

Der Staatsrath verrichtet alle NegiernngSgeschäfte, entscheidet über jede
Maßregel, bestätigt oder cassirt jedes von einem kaiserlichen Statthalter ausge¬
sprochene Todesnrtbcil, ernennt zn allen wirklichen Regiernngsämtern, correspon-
dirt mit den Localbehörden, nnd muß bei jedem außerordentlichen Vorfalle, auf
den die bestehendenGesetze oder das Herkomme» sich nicht anwenden lassen, zn
Nalhe gezogen werden nnd seine Willcnsmeinnng aussprechen, bevor selbst die
höchsten Localbeamten nur einen Schritt darin thun können. Jeder Rath hat sein
eigenes Departement, für das er in der Regel allein verantwortlich ist, aber bei
allen wichtigen Maßregeln hat der gesammte Staatsrath zn entscheiden. Sämmt¬
liche Beschlüsse werden dem Sjognn zur Sanction vorgelegt, die er in der Regel
ertheilt, ohne sich um die Bedentnng des Beschlusses zn bekümmern. Dennoch
besitzt er das Neckt, ein Veto einzulegen, nud sür diesen bei der gänzlichen poli¬
tischeu Bedeutungslosigkeitdes Herrn sehr selten vorkommenden Fall hat das Gesetz ge¬
naue Vorkehrung getroffen. Das Velo ist nickt absolut, ei» Zeichen, daß der Sjognn
nicht als despotischer Herrscher betrachtet werde» darf, souocr» die beanstandete
Maßregel wird einem Schiedsgericht von drei Prinzen von Geblüt, unter denen
sich stets der Thronerbe befindet, wenn er mündig ist, vorgelegt. Fällt die Ent¬
scheidung diescö Familicnratties gegen den Sjognn ans, so bat er keine andere
Wahl als sofort abzudanken; fällt die Entscheidung gegen den StaatSralh, so
sind die Folgen weit tragischer; dem Präsidenten bleibt nichts übrig, als zn dem
gewöhnlichen Mittel unterliegender japanefischer Staatsmänner zn greifen, und sich
den Bauch aufzuschneiden,und seine nntergevrdneten Kollegen tlmu am Allerbesten,
seinem Beispiel zn folgen. Bedenkt man, daß außer dieser beständig über den
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Häuptern des Staatsraths schwebenden Möglichkeit, jeder Schritt jedes Einzelnen
von bekannten und unbekannten Spionen, 'die im Dienste von Vorgesetzten,
Untergebenen und Nebcubnhlern stehen, beobachtet wird, so wird man zugeben,
daß der Staatsrath iu seiueu Maßregel» sehr vorsichtig sein muß, um sich keine
Blöße zu gebe», die stets das Lebe» des gege» Gesetz oder Herkommen Ver¬
stoßenden gefährdet.

Wir kommen jetzt zu den Lehnssürsten des Reichs, deren Macht zu brechen
von jeher die Hanptsorgc der SjogunS und ihres Staatsraths gewesen ist. Ur¬
sprünglich gab cö 68 solcher Erbfürsten, aber der Staatörath hat couscquent die
Politik befolgt, sie durch Theilungen und Confiscationen zu schwächen, und da
dem Gesetz nach durch Hochverrat!) das LehnSeigenthumverfällt, so hat es wäh¬
rend des langen Bürgerkriegs nicht au Gelegenheit dazu gefehlt. Gegenwärtig
zahlt Japan 60i- besondere Verwaltungsbezirke, und sind in dieser Zahl sämmt¬
liche große nnd kleine Fürstentümer, Herrschaften, kaiserliche Provinzen nnd
kaiserliche Städte niit iubegriffeu.

Die Fürsten, genannt Kvk-svyn, oder Herreu des Landes, zerfallen in zwei
Klassen, in die Dann» (die sehr hoch Geehrten), welche Vasallen des Mikado,
nnd in die Sai-mu (die Hochgeehrte»), welche Vasallen deö Sjognn sind. Beide
sind innerhalb ihrer Besitzungen nominell nunmschränkte Herrscher; ihre Negie¬
rung ist der Form nnd der Organisation nach eine vollständig svuveraiue, uud sie
besitzen in ihren adeligen Vasallen »nd deren Gefolge ein eigenes Heer. Aber
die Oberlehensherrschaftverstrickt die anscheinend sonverainen Fürsten in ei» solches
Netz von Vorsichtsmaßregeln, daß selbst der Mächtigste nichts gegen den Sjognn
und den Staatsrath unternehmen kann; uud so heimlich und in's Kleinlichste
gehend ist die Ueberwachnngjedes Schrittes ihres öffentlichen nud ihres Privat¬
lebens, daß das Abdanken zn Gunsten eines Sohnes nirgends so häufig vor¬
kommt als bei diesen japanischen Neichösürsten. Ein regierender Fürst von höherem
Alter kommt in Japan niemals vor.

Bei allem äußern Prunk der Sonverainetät wird die eigentliche Negiernng
jedes Fürstenthnms nicht von dem Fürsten oder von Ministern seiner Wahl be¬
setzt, sondern von zwei Gvlkaroö oder Secretaireu, die der Staatsrath von Jeddo
ernennt, nud von dcueu stets einer im Fürsteuthnm, der andere in Jeddo residirt;
dort bleibt auch die Familie des in der Provinz abweseudeu Secretairs als Pfand
für seiue Treue zurück. Iu gleicher Weise werden alle hohen Provinzialstcllen
doppelt besetzt, uud nur durch den regelmäßig wiederkehrendenjährlichen Wechsel
der Stelleu sind diese Beamten in den Stand gesetzt, ein Jahr nm das andere
mit ihrer Familie zu leben. Diesen ihrem nominellen Herrn aufgezwnngcncn
Crealuren ist es nicht gestattet, nach der Vorschrift des Fürsten, oder nach ihrem
eigene» Urtheil zu handeln, sondern sie sind lediglich Delegirtc des Staatsraths,
aus dessen Mitte sie ihre Befehle empfange».
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Entweder ein Jahr »in das andere, oder die eine Halste jeden Jahres sind
die Fürsten gezwungen, in Jeddo zu verleben, und blos bei dieser Gelegenheit
sehen sie ihre Familien, welche beständig in der Hauptstadt als Geißel zurück¬
bleiben. So lange die Fürsten in ihrem eigenen Gebiete, getrennt von ihren
Familien, verweilen, ist ihnen jeder Verkehr mit dein andern Geschlechte auf das
Strengste untersagt. Das Hofceremoniell, welches ihre Zeit ebenso vollständig
ausfüllt, wie die des Sjoguuö, ist ihnen von Jeddo vorgeschrieben. Sie dürfen
nnr zn fcstbestimmten Zeiten und iu einer auf das Strengste vorgeschriebenen
Form außerhalb ihres Palastes erscheinen; ja, sogar die Stunde des Anfstehens
nnd des Schlafengehens ist von dem Staatsrath unverrückbar festgestellt. Daß
keine Verletzung dieser unleidlichen Beschränkungen dem Ange der Spione und
durch diese dem Staatsrath verborgen bleibt, weiß jeder Fürst recht gut; aber
eiuige Fürsten scheinen doch mächtig genug zu sein, sich von dieser heimlichen
Aufsicht verhältnißmäßig frei zu erhalten; und von dem Fürstenthum Satznma
wird erzählt, daß weun sich auch manchmal als seltene Ausnahme ein Spion
hineinwagt, gewiß keiner lebendig wieder herauskommt, und daß die Regierung
von Jeddo, die ihre ungeschickten Diener nicht anerkennt, weder nach ihnen fragt,
noch ihr Schicksal rächt.

Die argwöhnische Centralregiernng begnügt sich aber noch nicht, ihre Lehns¬
fürsten mit einem auf daö Vollständigste anögcbildeten Spionirsystcm zn umgeben,
und sich ihrer Treue durch Geißeln zn versichern. Um jede Verschwörung gegen
den Sjvgun numöglich zu machen, dürfen benachbarte Fürsten nie zu gleicher
Zeit in ihrem Tcrritvrinm rcsidircn, anßer wenn sie notorisch einander Feind sind,
in welchem Falle der Staatsrath Sorge trägt, ihre Feindschaft stets durch neuen
Stoff zu Streitigkeiten zu nähren. Der vorzugsweise eingeschlagene Weg, sie in
Gehorsam zn erhalten, ist jedoch, sie dnrch Armuth abhängig zn machen, nnd um
dieses zu bewerkstelligen,werden mancherlei Mittel angewendet.

Fast die ganze Heereömacht des Reiches müssen die Fürsten erhalten; nicht
nur für ihr eigenes Gebiet müssen sie, im Verhältniß zur Große desselben, Trup¬
pen stellen uud bezahlen, sondern auch für die kaiserlichen Provinzen, deren Ver¬
waltung dircct der StaatSrath von Jeddo besorgt. So haben in Nangasaki,
das seit den letzten zwei Jahrhnnderten das Monopol des auswärtigen Handels
genossen hat, (dessen Ertrag ganz allein zum Unterhalt des SjogunS, des Staats¬
raths, der Gvnvcrneure und der Unlerbeamtcn verwendet, und welches aus diesem
Grunde von einem Fürsteuthum abgetrennt, und iu ciue kaiserliche Stadt ver¬
wandelt worden ist) die Bewachung der Bai die beiden benachbarten Fürsten
von Fizen und von Tsitnzeu ganz allein zn besorgen. Der zwcihuudertjährige
Friede, dessen sich Japan seit der Einführung des Absperrungsystems erfreut, hat
natürlich die Nothwendigkeit, Truppen zu halten, sehr vermindert, aber weder die
Fürsten, noch die Unterthanen ziehen Gewinn von den dadurch ermöglichtenEr-
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sparnissen, denn was der Fürst, in Folge des herabgesetztenEtats, weniger für
seine Truppe» anSgicbt, mnß er in den kaiserlichen Schatz nach Jeddv zahlen.

Wenn nöthig, nimmt man noch zn andern Mitteln, die Großen des Reichs
arm zu machen, seine Zuflnebt. So nöthigt man z. B. die Fürsten während ihres
Anfenthaltes am Hofe einen übermäßigen Aufwand zu machen, und mit dem aus¬
schweifendsten LuruS aufzutreten. Sollten alle diese Mittel bei einem außerge¬
wöhnlich reichen oder umsichtigen Fürsten noch nicht anschlagen, so hat man noch
zwei andere in Reserve, die ihren Zweck gewiß nicht verfehlen. Entweder erweist
der Sjoguu seinem nuaugemesseureichen Vasallen die Ehre, in seinem Palast in
Jeddv sein Tischgast zn sein, oder er erlangt für ihn vom Mikado eines der hohen
Aemter am Dairi. Die mit der Bewirtbuug des Sjoguns, oder mit der Ueber¬
nahme eines hoben Dairiamtes verbundenen Ausgaben haben bisher immer selbst
den Schatz des reichsten Japanesen erschöpft.

Von den Herrschaften gilt, nur in kleinerem Maßstabe, ganz dasselbe wie
von den Fürstentümern.

Die als kaiserliche Domaincn verwalteten Provinzen und Städte stehen unter
kaiserlichen Statthaltern, welche der Staatsrath ernennt, und deren Trene ma» sich auf
ähnliche Weise wie die der Fürsten versichert. Jede Statthalterschaft hat zwei Statt¬
halter; der eine hält sich in Jeddv ans, der andere in seinem Gouvernement, wahrend
seine Familie alö Geißel am Hvse bleibt, nnd er selbst alle den Beschränkungen
und Quälereien »uterworsen ist, unter welchen die Lchnsfürsten zu leideu haben;
alle Jahr wechselt er mit seinen College» in der Negierung ab. Die Statthalter
haben i» ihre» Provinzen dieselbe Autorität wie die Lehusfürstcu, oder vielmehr
wie die Secretaire derselben in den Fursteulhümern, außer daß ein Statthalter
ein Tobesuvtheil erst nach erhaltener Bestätigung aus Jeddo vollstrecken darf,
wogegen der Fürst das Neckt über Leben uui) Tod ohne diese Beschränkung besitzt.
Aber svwoi Fürsten wie Statthalter scheue» sich Tobesnrtheile anzusprechen,
damit das Vorkommen lodeöwüröiger Verbrechen nicht ihrer Nachlässigkeit oder
schlechten Regierung zugeschrieben werde.

Den Statthalter unterstützt eine zahlreiche Bureaukratie, deu» es ist japane¬
sische Politik, so viel als möglich Personen ans den mittler» und höhern Stände»
anzustellen. Die Mitglieder derselben, sämmtlich vom Staatsrath ernannt, sind nicht
alle dem Statthalter verantwortlich, sondern zum Theil dircct dem Staatsrath,
nnd alle sind denselben argwöhnischen Einschränkungen unterworfen, wie alle
übrigen Beamten, und von Spionen umringt.

Dieses Spionirsystem ist einer der eigenthümlichsten Züge des japanesischcn
StaatSlebeus, uud eiue der stärksten Stützen der Regierung. Die Spione ge¬
hören allen Ständen an, uud die Negierung mesß selbst Adlige, entweder dnrch
bestimmte Beuchte, bereu Befolguug der Betreffende nur dadurch umgehe» könnte,
daß er sich freiwillig den Bauch aufschneidet, oder dnrch die Hoffnung, die Stelle
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desjenigen zu erhalten, dessen Schuld der Spion aufgedeckt hat, zu nöthigen, ihr
diesen übrigens nicht für entehrend gehaltenen Dienst zu leisten. Die unter dem
Statthalter von Naugasaki stehenden Spione sind berechtigt, zn jeder Stunde
des Tages und der Nacht Zutritt bei ihm zu verlangen, und wehe ihm, wenn
er sie nicht ans der Stelle vorlaßt, uud dadurch sich der Gefahr aussetzt, daß
ihre Berichte ohne seine Vermittlung direct nach Jeddo gelangen. Aber außer
diesen offiziell angestellten Spionen giebt es noch heimliche, welche über den Statt¬
halter selbst Aufsicht führcu, ohne daß er es weiß, uud in „Meylan, Skizzen der
Sitten und Gebräuche der Japaucsen" ist eine Anekdote mitgetheilt, welche eine
treffliche Illustration dieser Einrichtung abgiebt. „Der Hof in Jeddo hatte Klagen
über den Statthalter von MvtSmai vernommen, und er ergriff sofort seine Maß¬
regeln, hinter die Wahrheit zu kommen. Bald daranf erfuhr man, daß der Statt¬
halter abgesetzt sei, aber znm nicht geringen Erstannen der Stadt Matsmai erkannte
man in seinem Nachfolger einen Tabaksschneider, der vor einigen Monaten aus
dem Laden seines Herrn verschwunden war. Der Tabakschncider war ein vor¬
nehmer Adliger gewesen, der in dieser Verkleidung die ihm vom Staatsrath über¬
tragene Rolle eines Spivus in Matsmai durchgeführt hatte." Man denke sich
einmal, Herr von K... N . . . müßte eine kleine Tabaksbandluug in Koblenz über
nehmen — wenn es in Köln wäre, würden wir Naveaux's verwaistesCigarrengeschäst
empfeblen — um Stoff znr Anklage gegen seinen Borgänger zu sammeln, und
ans Herrn von Mantenssel's Gebor verwandelte sich, nachdem er sich von der
Schuld des Vorgängers überzeugt, der bescheidene Cigarreuhändler in den Ober¬
präsidenten der Rhcinprovinz, dessen Stelle dnrch den Selbstmord des Herrn von
C...... erledigt wäre, dem alten Herkommen gemäß nichts übrig bliebe, als
sich, umgeben von seiner gestimmtenFamilie »nd seiner Dienerschaft, den Bauch
aufzuschucideu. Das ist ein Bild aus dem japauesischeuStaatolcbeu.

Die städtische Verwaltung, Polizei n. s. w., steht unter einem zum Tbcil
erblichen Stadtralh, der eine große Anzahl Gasseumeisterund Polizeidieuer, Otto-
nas und Kasseros, beauftragt die Ruhe uud Ordnung in der Stadt zu erhalten,
unter sich hat. Die Aufsicht wird thuen sehr dnrch die Sitte erleichtert, jede
Straße zu ciuer bestimmten Abendstunde mit eiuem Thor zu verschließen, und
ohne besondere Erlaubniß Niemand den Durchgang zu gestatten.

Das japauische Pvlizcisystem hat das ganze Land mit einem Netz von Be-
obachtnngsposten überzogen. Jede Stadt nnd jedes Dorf ist in Gruppen von
füuf Häusern abgetheilt, deren Hänpter für einander verantwortlich sind; jedes
ist verpflichtet, dem Kassero jedes, bei eiuem seiner Nachbarn vorkommende
Vergehn, und selbst jeden nngewvhnlichenVorfall anzuzeigen, und die Anzeige
wird von dem Kassero vermittelst des Ottvna an den Gemeinderalh befördert, so
daß man wohl sagen kaun, daß jede Hälste der Nation die andere beständig
als Spion überwacht. Sogar für das, was auf der Straße vor ihren Häusern
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vorfällt, sind die Besitzer verantwortlich, und jede Vernachlässigung wird mit
Geldstrafe», Schläge», Einspcrrung oder Hausarrest bestraft. Letzterer ist eiue
sehr eruste Sache. Nicht nur der Schuldige, sondern anch seine ganze Familie
werden von allem Verkehr mit der Außenwelt abgesperrt, und zu diesem Zwecke
Fenster und Thüren vernagelt; der Beamte wird von Amt und Gehalt snspen-
dirt, der Arbeitsmann darf nicht arbeiten. Wie sich die Familie bei dieser
Entziehung aller Subsistenzmittcl ernährt, geht aus unsern Quellen nicht hervor.

Die japanischen Gesetze sind mit blutiger Strenge geschrieben, uud nkenncn
nur sehr selten verschiedene Grade der Schuld au. Geldbußen werden nur bej
unbedeutenden Pvlizeivcrgchcn auferlegt, da nach der Meinung der japanischen
Gesetzgeberihre allgemeinere Anwendung dem Reichen einen »»billige» Vorzug
vor den: Arineu geben würde. Die Justizverwaltung wird als sehr unparteiisch
gerühmt, und wenn Staatsverbrechen strenger als andere bestraft werden, so liegt
dies daran, daß die Ncgiernngsbcamten durch die geringste Nachsicht gegen
Staatsverbrechen ihren Kopf wagen würden, während Vergehen gegen Privat¬
personen nnr anf Antrag des Verletzteil bestraft werden.

Die Todesstrafe, uud selbst das Todeöurtheil ziehen unfehlbar Vcnnögens-
Confiscativn für den Verbrecher, und Entehrung für seine Familie nach sich.
Aus diesem Grunde ziehen vornehmere Japanese», wenn sie eines Verbrechens
angeklagt, und sich der Schuld bewußt sind, die freiwillige Tödtnug d»rch Auf-
schlitze» des Bauches vor, da dadurch allem ferner» Verfahren ein Ende gemacht
wird. Kommt die Verhaftung dem Verbrecher zu unerwartet, nnd hat die Fa¬
milie Einfluß genug, um die Behörden zn bewegen, sich ihretwegen einiger Ge¬
fahr auszusetzen, so steckt man dem Gefangenen vor ergangenem Urtheil entweder
ein Messer zu, daß er sich nachträglich im Gefängnisse den Bauch aufschlitzen kann,
oder, da dies für die Beamten ziemlich gefährlich ist, man unterwirft dcu Gefangenen,
angeblich »m ei» Bekenntniß zn erlangen, der Folter, und giebt dem Scharf¬
richter einen Wink, daß man die Sache vertuschen werde, wenn der Gefolterte
bei der Operation sterben sollte. Der Oberbchvrde wird in diesen« Falle gemeldet,
der Gefangene sei an einer Krankheit gestorben, und da er nicht überführt ist,
gilt er für nicht schuldig, nnd die Familie hat keine weiter« nachtheiligen Folgen
von seinem Tode zn befürchten. Die gelindeste Todesstrafe des überführten Ver¬
brechers ist die Enthauptung; außerdem kommen noch Krenzignng, Verbrennung
und andere martervvlle Tvdesarten vor.

Wir haben zum Schluß nur uoch Ciuigcs über die Standesuutcrschiede unter
den Japanese» zu sageu. Die gauze Bevölkerung zerfällt in acht Klassen, die
zwar nicht so geschlossen wie Kasten, aber doch fast erblich sind, indem ei» Ueber-
gaug aus der eiue» i» die andere dieser Klassen nnr unter sehr »»gewöhnlichen
Umständen vorkommt. Die erste Klasse sind die Koksin, oder Neichöfürsteu,
von denen schon die Rede gewesen ist. Die zweite Klasse besteht aus den Kie-
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nieu, oder Adligen, die ihre Besitzungen als Lebn von den Fürsten oder Sjogun
besitzen, nnd dafür militärischeDienste leisten. Alle hohem Aemter, welche nicht
Fürsten zugetheilt sind, werden aus dieser Klasse besetzt, welche dadurch sehr
abhängig vom Hofe ist. Außerdem müssen die Adligen einen beträchtlichen Theil
des Jahres in Jeddo zubringen, was sie nicht allein zu beträchtlichen nnd
ihre Finanzen zu Grunde richtenden Ausgaben zwingt, sondern sie auch verlockt,
so weuig Truppen als möglich zn halten, um das Deficit einigermaßen zu decken.
So wirkt der Aufenthalt in Jeddo in doppelter Weise auf die Schwächung ihrer
Macht. Die dritte Klasse umfaßt die Priesterschaft der japanischen Sintu- nnd
buddhistischen Religionen, und werden wir derselben bei einer spätern Gelegenheit
ausführlicher gedenken. Die vierte Klasse bilden die Scnnlai, oder Krieger, die
Vasallen des Adels. Da Japan sich seit 200 Jahren eines ziemlich ungestörten
Friedens erfreut, so ist ihr Dienst sehr leicht, und sie haben nur die nöthige
Mannschaft zu Wacheu für deu Hof des Mikado, des Sjoguu uud der Fürsten zn
stellen, die innere Ruhe aufrecht zu erhalten, nnd die Küste zn bewachen. Vor
der Absperrung von dem Auslande waren die Japanesen im übrigen Asten, wo
sie auf den Neislanf gingen, als Soldaten sehr geschätzt, jetzt ist diese Sitte
streng untersagt, uud wir werden vielleicht von den Amerikanern erst erfahren,
inwiefern die lange Ruhe der Japanesen augeborne Tapferkeit beeinträchtigt hat.
Die Bewaffnung besteht ans Säbeln, Spießen, Pfeil nnd Bogen und Lunten¬
flinten. Einige Geschütze sind noch von den Portugiesen vorhanden, doch weiß
man nicht, ob die Japanesen von denselben Gebrauch mache». Diese vier Klassen
bilden den vornehmer» Theil der Bevölkerung, der berechtigt ist, zwei Säbel
und die Nakama, oder Uuterrockbeiukleiderzu tragen. Die fünfte Klasse, niedere
Beamte und Aerzte, bildet ein Mittelglied, nnd darf ein Schwert und die Bein¬
kleider tragen. Die sechste Klasse begreift die Haudelö- und Kaufleute in sich,
und hier findet man den meisten Reichthum, obgleich die hohem Klassen auf
diese mit der größten Verachtung herabsehen, etwa wie der Edle des Mittelalters
auf den „schlechtenMann", oder den handeltreibenden Krämer. Die siebente
Klasse sind die Handwerker, die achte die Bauern und Taglöhner aller Art.
Die Bauern sind meistens Leibeigene, besitzen aber anch znm Theil ihr Land in
MetaPacht, d. h. sie genießen die Hälfte des Ertrags. Sie sollen dnrch
Steuern schwer bedrückt sein, uud dnrch ihre Armuth iu der tiefsten Erniedri-
gung erhalten werde».

Außer diesen acht Klassen giebt cö noch eine qnasi »»ehrliche Klasse, die
Gerber uud alle Lederarbeiter, die Parias vvu Japan. Sie dürfen nicht mit
der übrigeu Bevölkerung zusammen wohne», so»dem sind i» beso»dere Flecken
und Dörfer verwiesen, und kommen nur in die Stadt, um Hcukerdieuste zn
leisten. Spreche» sie auf einer Reise bei einem Gasthans an, so dürfen sie nicht
über die Schwelle, sondern man setzt ihnen das Verlangte ans die Straße hinaus,
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und das Gefäß, das sie berührt haben, wird zerbrochen oder weggeworfen. Bei
der Volkszählung werden sie ebenfalls nicht mit gerechnet, und was das Aller-
seltsamste ist, der Raum, den ihre Dörfer auf der Landstraße einnehmen, wird
als nicht vorhanden betrachtet, nnd der Reisende von der Post durch dieselbe»
gratis befördert.

Die bildende Kunst in München.
3.

K a u l b a ch.

Wenn ich vom Meister sofort zu seinem berühmtesten Schüler übergehe, so
geschieht dies vorzugsweise darum, weil Viele unsrer gewiegtestcu Kritiker Kaulbach
unmittelbar ueben Cornelius, andere ihn gar über denselben stellen wollen nnd
er vor dem größern Pnblicnm viel mehr nnd vorthcilhafter besprochenwird, als
der Letztere. Man kann ihm schwerlich einen schlimmern Dienst leisten, da diese
Ueberschätzung den Widerspruch hervorruft, der sich von Seiten der Künstler
schon mit znm Theil maßloser Heftigkeit erhebt. Wie Sie wissen, kenne ich Keinen
von Beiden persönlich, Sympathien und Antipathien ans dieser Quelle haben
auf mein Urtheil schwerlich bedeutenden Einfluß — wenn ich Ihnen also meine
Eindrücke mittheile, so glaube ich weuigsteus aus das Verdienst der Unbefangen¬
heit Anspruch machen zu dürfen. —

Allerdings befinden sich Kaulbach's bedeutendste neuern Arbeiten in Berlin,
aber eiuesthcils habe ich dieselben früher gesehen, audcreutheils siudet man hier
die Skizzen und Cartons zu den meisten derselben, so daß ein Urlheil über das
Ganze wohl erlaubt, wenn auch da nnd dort der Ergänzung bedürftig erscheinen
mag. —

Daß mau sich hier einer höchst bedeutcudeu künstlerischenKraft gegenüber befinde,
läßt sich sofort erkennen, großer Blick, beträchtlicheHerrschast über die Mittel
der Darstellung, ein glänzendes Formeugedächtniß und eine viel ausgebildetere
Haudhabimg der Technik, als sie Cornelius eigen, das läßt sich keinen Augen¬
blick verkennen, — so wenig als ein am Schönsten und Besten ausgezogener
Geschmack. Sehen wir nun zu, wie das Alles verwendet wird. —

Mnß man als ersten Charakterzng bei den Productionen des Cornelius die
Größe der Anschauung erkcuneu, so erscheint mir als solcher bei Kaulbach die
Eleganz, er will groß sein, er will es aber vor allen Dingen auch scheinen.
Während Cornelius f.ir gar keine Zeit oder vielmehr für jede arbeitet, istKaulbach
durch und durch modern, skeptisch, ironisch nnd ungläubig, während der erste
sich gar nicht um den Beifall bekümmert, scheint ihn der zweite nicht einen
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